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Haushaltssatzung der Gemeinde Neritz 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss-
fassung durch die Gemeindevertretung vom 14.12.2021 die folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 598.300 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 594.200 EUR 
 einem Jahresüberschuss von  4.100 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 476.900 EUR 
 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit auf 509.500 EUR 
    
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 123.000 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 183.400 EUR 
    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 
 

0 
 
EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
auf 

 
0 

 
EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen 

Stellen auf 
0,22 Stellen. 

 
 

§ 3 
 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
    (Grundsteuer A) 325 v.H. 
b) für die Grundstücke 
    (Grundsteuer B)            325 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer            335 v.H. 
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§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, 
für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 
Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.000,00 €. 
 
 

§ 5 
 
a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. 

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden. 

b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im 
Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für 
Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets 
verwendet werden. 

 
 
 
Neritz, den 15.12.2021 
 
 
 
 Bürgermeister 
 Hauke 
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V o r b e r i c h t 

zum Haushaltsplan der Gemeinde Neritz 

für das Haushaltsjahr 2022 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2022 ist neben der Gemeindeordnung die 
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Daneben war der Haushaltserlass 2022 des 
Innenministers vom 21.09.2021 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des 
Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 
08.09.2014. 
 

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde am 20.09.2016 von der Gemeindevertretung 
beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2015 bis 2018 sind zwischenzeitlich ebenfalls beschlossen. 
Die Abschlüsse ab 2019 sind noch nicht erstellt. Daher sind die Ergebnisse des Vorvorjahres 
vorläufig.  
 
 
 
 
Entwicklung der Zahl der Einwohner 
 
Einwohner: 
 
a) nach der Volkszählung 1939 195 
 
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 311 
 
c) nach Zensus 2011 314 
 
d) nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2021) 333 
 
 
 
Größe des Gemeindegebietes 
 
Fläche: 
 
452 ha 
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Wirtschaftliche Struktur 
 
Neritz ist eine kleine Landgemeinde ohne größere Gewerbebetriebe. 
 
 
 
 
 
Sonderlasten 
 
Die Gemeinde hat im Jahr 2021 den Anschluss der Gemeinde an die zentrale Wasserversorg-
ung der Stadtwerke durchgeführt. Dafür hat sie einen Zuschuss von 500.000 EUR gezahlt. Auf 
eine Kreditaufnahme konnte verzichtet werden, da der Zuschuss durch Grundstücksverkäufe 
finanziert werden konnte. 
 
Unsicherheit besteht aktuell bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-
Pandemie. Aufgrund von Ausgleichsleistungen durch Bund und Land sind die Einnahmeaus-
fälle der Gemeinde für 2020 und 2021 geringer als zunächst zu befürchten war. Eine 
Beurteilung der mittelfristigen Folgen ist aber noch nicht möglich, so dass eine vorsichtige 
Finanzplanung angeraten ist. 
 
 
 
 
Übersicht der Rechnungsergebnisse 
 

2016: Jahresfehlbetrag:   -46.867,21 EUR 

2017: Jahresfehlbetrag:   -2.401,17 EUR 

2018: Jahresüberschuss:  23.903,07 EUR 

2019: Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor 

2020: Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor 
 
 
 
Anzahl der im Haushaltsjahr 2020 Gewerbesteuer zahlenden Betriebe: 8 
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2018 2019 2020 2021 2022
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

1 2 3 4 5 6
Grundsteuer A 10 10 10 9 9

Grundsteuer B 40 40 40 39 39

Gewerbesteuer 31 25 24 20 25
Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer 203 220 212 214 214

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 10 11 12 11 10

Vergnügungssteuer 0 0 0 0 0

Hundesteuer 2 2 2 2 2

Zweitwohnungssteuer 0 0 0 0 0

andere Steuern 0 0 0 0 0
allgemeine Schlüsselzuwei-
sungen 83 80 70 83 87

Sonderschlüsselzuweisungen - - - - -
Schlüsselzuweisungen nach
§15 FAG 0 0 0 0 0

Ausgleichsleistungen nach 
dem Familienleistungs-
ausgleich (§31a FAG)

18 19 21 20 22

sonstige allgemeine Finanz-
zuwweisungen 0 0 0 0 0

Summe der allgemeinen 
Deckungsmittel: 397 407 391 398 408

Veränderung Vorjahr (in %) 2,5% -3,9% 1,8% 2,5%

Gewerbesteuerumlage 6 5 2 2 3

allgemeine Kreisumlage 110 115 119 119 123

zusätzliche Kreisumlage 0 0 0 0 0

Amtsumlage 65 70 72 74 77

Zusatzamtsumlage 0 0 0 0 0

Finanzausgleichsumlage 0 0 0 0 0
Summe der Umlagen: 181 190 193 195 203

Veränderung Vorjahr (in %) 5,0% 1,6% 1,0% 4,1%
Überschuss im Produkt 611 216 217 198 203 205

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen 
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Gemeinde Neritz 
 
Geplante Investitionen 

 
 
 
 

FEUERWEHR   

   

12600.7832079 Bewegliches Vermögen / 
Schutzkleidung  

22.500 € 

 
 
 

WASSERVERSORGUNG  

   

53300.7818000 Anschluss B-Plan 1 40.000 € 
 
 
 

SCHMUTZWASSER   

   

53810.7852044 Investitionen Kläranlage 5.000 € 

53810.7818000 Zuschuss Amt B. Oldesloe-Land  1.300 € 
 
 
 

GEMEINDESTRASSEN   

   

54100.7832000 Gerät Gemeindearbeiter 7.500 € 

54100.7852000 Tiefbauarbeiten Gehweg 100.000 € 
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Vorvorjahr Vorjahr Haushaltjahr
lfd. Produkt Bezeichnung 2020 2021 2022
 Nr. EUR EUR EUR

1 12600 Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse 1.200 1.200 1.200

2 26300 Musikschule Bad Oldesloe 120 200 200

3 42100 Sportverein 250 600 600

Vorvorjahr Vorjahr Haushaltjahr
lfd. Produkt Bezeichnung 2020 2021 2022
 Nr. EUR EUR EUR

1 11120 Allg. Verwaltung - Schleswig-H. Gemeindetag 290 290 300

2 11120 Allg. Verwaltung - Holsteins Herz 160 160 160

3 11120
Allg. Verwaltung - Volksbund deutsche 
Kriegsgräberfürsorge 150 150 150

4 12600 Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband 380 420 400

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zuletzt 2017 angehoben und liegen bei 325 / 325 / 335.

Die Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung werden regeläßig überprüft, um Kostendeckung zu 
erreichen. Die Trinkwasserversorgung wurde gerade von den Stadtwerken Oldesloe übernommen
Für die Nutzung des Gemeinschaftshauses werden Gebühren erhoben.

 gem. §6 Nr. 8e) GemHVO-Doppik

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine
 und Verbände gem. §6 Nr. 8c) GemHVO-Doppik

Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen
 und Verbänden gem. §6 Nr. 8d) GemHVO-Doppik
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Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
 gem. §6 Nr. 8a und b) GemHVO-Doppik

Die Gemeinde Neritz konnte aufgrund von Grundstücksverkäufen 2021
und 2022 mit einem Jahresüberschuss planen. Auch perspektivisch kann
mit ausgeglichenen Haushalten gerechnet werden, da die Gemeinde sehr
sparsam wirtschaftet.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Kindergarten- und Schulkosten
nicht weiter steigen.

9



10



11



Übersicht über die gebildeten Budgets 
 

 A. Ergebnisplan  
Budget Nr.  Bezeichnung  Zugeordnete Erträge und 

Aufwendungen der Teilpläne  

1111 Gemeindeorgane 

Alle Erträge und Aufwendungen 
eines Budgets und die dazuge-
hörigen Ein- und Auszahlungen.  
 
Ausnahmen:  
• Verfügungsmittel  
• Zuführungen zu Rückstellungen 

und Rücklagen  
• Abschreibungen  
• Personalaufwendungen 
• Versorgungsaufwendungen  

1112 Allgemeine Verwaltung 

1113 Liegenschaftsverwaltung 

1260 Brandschutz  

2100 Schulen  

2810 Heimat- / Kulturpflege 

3650 Kindertageseinrichtungen  

5330 Wasserversorgung 

5381 Schmutzwasser 

5382 Regenwasser  

5410 Gemeindestrassen 

5730  Gemeinschaftshaus 

 

B. Finanzplan  
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)  
Budget Nr.  Bezeichnung  Zugeordnete Einzahlungen und 

Auszahlungen der Teilpläne  
 
1260 

 
Brandschutz 

 
Die Auszahlungskonten für investive 
Beschaffungen sind als nehmende 
Konten Teil des Budgets. 
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Gemeinde Neritz 

Investitionsprogramm 2022 
 
 
 

Für die Jahre 2023 bis 2025 hat die Gemeinde Neritz im Investitions-
programm des Haushaltsjahres 2022 keine Festsetzungen getroffen. 
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